
2. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, ber.
S. 2909, ber. 2003 I S. 738)*, zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Juli

2018 (BGBl. I S. 1151)

– Auszug –

§ 90 Begriff der Sache

Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände.

* Amtliche Fußnote: Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender Richtlinien:
1. Richtlinie 76/207/EWG des Rates vom 9. Februar 1976 zur Verwirklichung des Grundsatzes

der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäfti-
gung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbe-
dingungen (ABl. EG Nr. L 39 S. 40),

2. Richtlinie 77/187/EWG des Rates vom 14. Februar 1977 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim
Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen (ABl. EG Nr. L 61 S. 26),

3. Richtlinie 85/577/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985 betreffend den Verbraucher-
schutz im Falle von außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen (ABl. EG Nr.
L 372 S. 31),

4. Richtlinie 87/102/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten über den Verbraucherkredit (ABl. EG Nr. L 42 S. 48), zuletzt geän-
dert durch die Richtlinie 98/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Feb-
ruar 1998 zur Änderung der Richtlinie 87/102/EWG zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Verbraucherkredit (ABl. EG Nr.
L 101 S. 17),

5. Richtlinie 90/314/EWG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 1990 über
Pauschalreisen (ABl. EG Nr. L 158 S. 59),

6. Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in Ver-
braucherverträgen (ABl. EG Nr. L 95 S. 29),

7. Richtlinie 94/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 1994 zum
Schutz der Erwerber im Hinblick auf bestimmte Aspekte von Verträgen über den Erwerb
von Teilzeitnutzungsrechten an Immobilien (ABl. EG Nr. L 280 S. 82),

8. der Richtlinie 97/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 1997
über grenzüberschreitende Überweisungen (ABl. EG Nr. L 43 S. 25),

9. Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997 über den
Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz (ABl. EG Nr. L 144 S. 19),

10. Artikel 3 bis 5 der Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über
die Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- und Wertpapierliefer- und -abrechnungs-
systemen vom 19. Mai 1998 (ABl. EG Nr. L 166 S. 45),

11. Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu
bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter
(ABl. EG Nr. L 171 S. 12),

12. Artikel 10, 11 und 18 der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsge-
sellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtli-
nie über den elektronischen Geschäftsverkehr“, ABl. EG Nr. L 178 S. 1).

13. Richtlinie 2000/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 2000 zur
Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABl. EG Nr. L 2000, S. 35).
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18 2. BGB – §§ 90a–230

§ 90a Tiere

Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt.
Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwen-
den, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

§ 194 Gegenstand der Verjährung

(1) Das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen
(Anspruch), unterliegt der Verjährung.

(2) Ansprüche aus einem familienrechtlichen Verhältnis unterliegen der
Verjährung nicht, soweit sie auf die Herstellung des dem Verhältnis entspre-
chenden Zustands für die Zukunft oder auf die Einwilligung in eine geneti-
sche Untersuchung zur Klärung der leiblichen Abstammung gerichtet sind.

§ 226 Schikaneverbot

Die Ausübung eines Rechts ist unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben
kann, einem anderen Schaden zuzufügen.

§ 227 Notwehr

(1) Eine durch Notwehr gebotene Handlung ist nicht widerrechtlich.
(2) Notwehr ist diejenige Verteidigung, welche erforderlich ist, um einen

gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzu-
wenden.

§ 228 Notstand

Wer eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, um eine durch sie dro-
hende Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht wi-
derrechtlich, wenn die Beschädigung oder die Zerstörung zur Abwendung
der Gefahr erforderlich ist und der Schaden nicht außer Verhältnis zu der
Gefahr steht. Hat der Handelnde die Gefahr verschuldet, so ist er zum Scha-
densersatz verpflichtet.

§ 229 Selbsthilfe

Wer zum Zwecke der Selbsthilfe eine Sache wegnimmt, zerstört oder be-
schädigt oder wer zum Zwecke der Selbsthilfe einen Verpflichteten, welcher
der Flucht verdächtig ist, festnimmt oder den Widerstand des Verpflichteten
gegen eine Handlung, die dieser zu dulden verpflichtet ist, beseitigt, handelt
nicht widerrechtlich, wenn obrigkeitliche Hilfe nicht rechtzeitig zu erlangen
ist und ohne sofortiges Eingreifen die Gefahr besteht, dass die Verwirkli-
chung des Anspruchs vereitelt oder wesentlich erschwert werde.

§ 230 Grenzen der Selbsthilfe

(1) Die Selbsthilfe darf nicht weiter gehen, als zur Abwendung der Ge-
fahr erforderlich ist.
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192. BGB – §§ 231–611

(2) Im Falle der Wegnahme von Sachen ist, sofern nicht Zwangsvollstre-
ckung erwirkt wird, der dingliche Arrest zu beantragen.

(3) Im Falle der Festnahme des Verpflichteten ist, sofern er nicht wieder
in Freiheit gesetzt wird, der persönliche Sicherheitsarrest bei dem Amtsge-
richt zu beantragen, in dessen Bezirk die Festnahme erfolgt ist; der Ver-
pflichtete ist unverzüglich dem Gericht vorzuführen.

(4) Wird der Arrestantrag verzögert oder abgelehnt, so hat die Rückgabe
der weggenommenen Sachen und die Freilassung des Festgenommenen un-
verzüglich zu erfolgen.

§ 231 Irrtümliche Selbsthilfe

Wer eine der in § 229 bezeichneten Handlungen in der irrigen Annahme
vornimmt, dass die für den Ausschluss der Widerrechtlichkeit erforderli-
chen Voraussetzungen vorhanden seien, ist dem anderen Teil zum Schadens-
ersatz verpflichtet, auch wenn der Irrtum nicht auf Fahrlässigkeit beruht.

§ 242 Leistung nach Treu und Glauben

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und
Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

§ 276 Verantwortlichkeit des Schuldners

(1) Der Schuldner hat Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten, wenn eine
strengere oder mildere Haftung weder bestimmt noch aus dem sonstigen
Inhalt des Schuldverhältnisses, insbesondere aus der Übernahme einer Ga-
rantie oder eines Beschaffungsrisikos, zu entnehmen ist. Die Vorschriften
der §§ 827 und 828 finden entsprechende Anwendung.

(2) Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer
Acht lässt.

(3) Die Haftung wegen Vorsatzes kann dem Schuldner nicht im Voraus
erlassen werden.

§ 278 Verantwortlichkeit des Schuldners für Dritte

Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters und der
Personen, deren er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient, in glei-
chem Umfang zu vertreten wie eigenes Verschulden. Die Vorschrift des § 276
Abs. 3 findet keine Anwendung.

§ 611 Vertragstypische Pflichten beim Dienstvertrag

(1) Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur
Leistung der versprochenen Dienste, der andere Teil zur Gewährung der
vereinbarten Vergütung verpflichtet.

(2) Gegenstand des Dienstvertrags können Dienste jeder Art sein.
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20 2. BGB – §§ 611a–677

§ 611a Arbeitsvertrag

(1) Durch den Arbeitsvertrag wird der Arbeitnehmer im Dienste eines
anderen zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in per-
sönlicher Abhängigkeit verpflichtet. Das Weisungsrecht kann Inhalt,
Durchführung, Zeit und Ort der Tätigkeit betreffen. Weisungsgebunden ist,
wer nicht im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeits-
zeit bestimmen kann. Der Grad der persönlichen Abhängigkeit hängt dabei
auch von der Eigenart der jeweiligen Tätigkeit ab. Für die Feststellung, ob
ein Arbeitsvertrag vorliegt, ist eine Gesamtbetrachtung aller Umstände vor-
zunehmen. Zeigt die tatsächliche Durchführung des Vertragsverhältnisses,
dass es sich um ein Arbeitsverhältnis handelt, kommt es auf die Bezeich-
nung im Vertrag nicht an.

(2) Der Arbeitgeber ist zur Zahlung der vereinbarten Vergütung ver-
pflichtet.

§ 611b (weggefallen)

§ 618 Pflicht zu Schutzmaßnahmen

(1) Der Dienstberechtigte hat Räume, Vorrichtungen oder Gerätschaften,
die er zur Verrichtung der Dienste zu beschaffen hat, so einzurichten und zu
unterhalten und Dienstleistungen, die unter seiner Anordnung oder seiner
Leitung vorzunehmen sind, so zu regeln, dass der Verpflichtete gegen Ge-
fahr für Leben und Gesundheit soweit geschützt ist, als die Natur der
Dienstleistung es gestattet.

(2) Ist der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so
hat der Dienstberechtigte in Ansehung des Wohn- und Schlafraums, der
Verpflegung sowie der Arbeits- und Erholungszeit diejenigen Einrichtungen
und Anordnungen zu treffen, welche mit Rücksicht auf die Gesundheit, die
Sittlichkeit und die Religion des Verpflichteten erforderlich sind.

(3) Erfüllt der Dienstberechtigte die ihm in Ansehung des Lebens und
der Gesundheit des Verpflichteten obliegenden Verpflichtungen nicht, so
finden auf seine Verpflichtung zum Schadensersatz die für unerlaubte
Handlungen geltenden Vorschriften der §§ 842 bis 846 entsprechende An-
wendung.

§ 677 Pflichten des Geschäftsführers

Wer ein Geschäft für einen anderen besorgt, ohne von ihm beauftragt
oder ihm gegenüber sonst dazu berechtigt zu sein, hat das Geschäft so zu
führen, wie das Interesse des Geschäftsherrn mit Rücksicht auf dessen
wirklichen oder mutmaßlichen Willen es erfordert.
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212. BGB – §§ 823–831

§ 823 Schadensersatzpflicht

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesund-
heit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen wi-
derrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden
Schadens verpflichtet.

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den
Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt
des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so
tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.

§ 828 Minderjährige

(1) Wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Scha-
den, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich.

(2) Wer das siebente, aber nicht das zehnte Lebensjahr vollendet hat, ist
für den Schaden, den er bei einem Unfall mit einem Kraftfahrzeug, einer
Schienenbahn oder einer Schwebebahn einem anderen zufügt, nicht verant-
wortlich. Dies gilt nicht, wenn er die Verletzung vorsätzlich herbeigeführt
hat.

(3) Wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist, sofern seine Ver-
antwortlichkeit nicht nach Absatz 1 oder 2 ausgeschlossen ist, für den Scha-
den, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich, wenn er bei der
Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur Erkenntnis der Verant-
wortlichkeit erforderliche Einsicht hat.

§ 830 Mittäter und Beteiligte

(1) Haben mehrere durch eine gemeinschaftlich begangene unerlaubte
Handlung einen Schaden verursacht, so ist jeder für den Schaden verant-
wortlich. Das Gleiche gilt, wenn sich nicht ermitteln lässt, wer von mehre-
ren Beteiligten den Schaden durch seine Handlung verursacht hat.

(2) Anstifter und Gehilfen stehen Mittätern gleich.

§ 831 Haftung für den Verrichtungsgehilfen

(1) Wer einen anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist zum Ersatz des
Schadens verpflichtet, den der andere in Ausführung der Verrichtung einem
Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der
Geschäftsherr bei der Auswahl der bestellten Person und, sofern er Vorrich-
tungen oder Gerätschaften zu beschaffen oder die Ausführung der Verrich-
tung zu leiten hat, bei der Beschaffung oder der Leitung die im Verkehr
erforderliche Sorgfalt beobachtet oder wenn der Schaden auch bei Anwen-
dung dieser Sorgfalt entstanden sein würde.

(2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher für den Ge-
schäftsherrn die Besorgung eines der im Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Ge-
schäfte durch Vertrag übernimmt.
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22 2. BGB – §§ 833–859

§ 833 Haftung des Tierhalters

Wird durch ein Tier ein Mensch getötet oder der Körper oder die Gesund-
heit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist derjenige,
welcher das Tier hält, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden
Schaden zu ersetzen. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Schaden
durch ein Haustier verursacht wird, das dem Beruf, der Erwerbstätigkeit
oder dem Unterhalt des Tierhalters zu dienen bestimmt ist, und entweder
der Tierhalter bei der Beaufsichtigung des Tieres die im Verkehr erforderli-
che Sorgfalt beobachtet oder der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorg-
falt entstanden sein würde.

§ 854 Erwerb des Besitzes

(1) Der Besitz einer Sache wird durch die Erlangung der tatsächlichen
Gewalt über die Sache erworben.

(2) Die Einigung des bisherigen Besitzers und des Erwerbers genügt zum
Erwerb, wenn der Erwerber in der Lage ist, die Gewalt über die Sache aus-
zuüben.

§ 855 Besitzdiener

Übt jemand die tatsächliche Gewalt über eine Sache für einen anderen
in dessen Haushalt oder Erwerbsgeschäft oder in einem ähnlichen Verhält-
nis aus, vermöge dessen er den sich auf die Sache beziehenden Weisungen
des anderen Folge zu leisten hat, so ist nur der andere Besitzer.

§ 858 Verbotene Eigenmacht

(1) Wer dem Besitzer ohne dessen Willen den Besitz entzieht oder ihn im
Besitz stört, handelt, sofern nicht das Gesetz die Entziehung oder die Stö-
rung gestattet, widerrechtlich (verbotene Eigenmacht).

(2) Der durch verbotene Eigenmacht erlangte Besitz ist fehlerhaft. Die
Fehlerhaftigkeit muss der Nachfolger im Besitz gegen sich gelten lassen,
wenn er Erbe des Besitzers ist oder die Fehlerhaftigkeit des Besitzes seines
Vorgängers bei dem Erwerb kennt.

§ 859 Selbsthilfe des Besitzers

(1) Der Besitzer darf sich verbotener Eigenmacht mit Gewalt erwehren.
(2) Wird eine bewegliche Sache dem Besitzer mittels verbotener Eigen-

macht weggenommen, so darf er sie dem auf frischer Tat betroffenen oder
verfolgten Täter mit Gewalt wieder abnehmen.

(3) Wird dem Besitzer eines Grundstücks der Besitz durch verbotene Ei-
genmacht entzogen, so darf er sofort nach der Entziehung sich des Besitzes
durch Entsetzung des Täters wieder bemächtigen.
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232. BGB – §§ 860–966

(4) Die gleichen Rechte stehen dem Besitzer gegen denjenigen zu, welcher
nach § 858 Abs. 2 die Fehlerhaftigkeit des Besitzes gegen sich gelten lassen
muss.

§ 860 Selbsthilfe des Besitzdieners

Zur Ausübung der dem Besitzer nach § 859 zustehenden Rechte ist auch
derjenige befugt, welcher die tatsächliche Gewalt nach § 855 für den Besit-
zer ausübt.

§ 903 Befugnisse des Eigentümers

Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte
Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere
von jeder Einwirkung ausschließen. Der Eigentümer eines Tieres hat bei der
Ausübung seiner Befugnisse die besonderen Vorschriften zum Schutz der
Tiere zu beachten.

§ 904 Notstand

Der Eigentümer einer Sache ist nicht berechtigt, die Einwirkung eines
anderen auf die Sache zu verbieten, wenn die Einwirkung zur Abwendung
einer gegenwärtigen Gefahr notwendig und der drohende Schaden gegen-
über dem aus der Einwirkung dem Eigentümer entstehenden Schaden un-
verhältnismäßig groß ist. Der Eigentümer kann Ersatz des ihm entstehen-
den Schadens verlangen.

§ 965 Anzeigepflicht des Finders

(1) Wer eine verlorene Sache findet und an sich nimmt, hat dem Verlierer
oder dem Eigentümer oder einem sonstigen Empfangsberechtigten unver-
züglich Anzeige zu machen.

(2) Kennt der Finder die Empfangsberechtigten nicht oder ist ihm ihr
Aufenthalt unbekannt, so hat er den Fund und die Umstände, welche für
die Ermittlung der Empfangsberechtigten erheblich sein können, unverzüg-
lich der zuständigen Behörde anzuzeigen. Ist die Sache nicht mehr als zehn
Euro wert, so bedarf es der Anzeige nicht.

§ 966 Verwahrungspflicht

(1) Der Finder ist zur Verwahrung der Sache verpflichtet.

(2) Ist der Verderb der Sache zu besorgen oder ist die Aufbewahrung mit
unverhältnismäßigen Kosten verbunden, so hat der Finder die Sache öffent-
lich versteigern zu lassen. Vor der Versteigerung ist der zuständigen Be-
hörde Anzeige zu machen. Der Erlös tritt an die Stelle der Sache.

Jobname: Z00006 0001 24-09-18 14:46:49 PGPL: Dynamically-Created
0006_400-2_01_a.xml / FMTS: 2017-06-06

1-24 OUTPUT (23)

23



24 2. BGB – §§ 967, 978

§ 967 Ablieferungspflicht

Der Finder ist berechtigt und auf Anordnung der zuständigen Behörde
verpflichtet, die Sache oder den Versteigerungserlös an die zuständige Be-
hörde abzuliefern.

§ 978 Fund in öffentlicher Behörde oder Verkehrsanstalt

(1) Wer eine Sache in den Geschäftsräumen oder den Beförderungsmit-
teln einer öffentlichen Behörde oder einer dem öffentlichen Verkehr dienen-
den Verkehrsanstalt findet und an sich nimmt, hat die Sache unverzüglich
an die Behörde oder die Verkehrsanstalt oder an einen ihrer Angestellten
abzuliefern. Die Vorschriften der §§ 965 bis 967 und 969 bis 977 finden
keine Anwendung.

(2) Ist die Sache nicht weniger als 50 Euro wert, so kann der Finder von
dem Empfangsberechtigten einen Finderlohn verlangen. Der Finderlohn be-
steht in der Hälfte des Betrags, der sich bei Anwendung des § 971 Abs. 1
Satz 2, 3 ergeben würde. Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Finder
Bediensteter der Behörde oder der Verkehrsanstalt ist oder der Finder die
Ablieferungspflicht verletzt. Die für die Ansprüche des Besitzers gegen den
Eigentümer wegen Verwendungen geltende Vorschrift des § 1001 findet auf
den Finderlohnanspruch entsprechende Anwendung. Besteht ein Anspruch
auf Finderlohn, so hat die Behörde oder die Verkehrsanstalt dem Finder die
Herausgabe der Sache an einen Empfangsberechtigten anzuzeigen.

(3) Fällt der Versteigerungserlös oder gefundenes Geld an den nach § 981
Abs. 1 Berechtigten, so besteht ein Anspruch auf Finderlohn nach Absatz 2
Satz 1 bis 3 gegen diesen. Der Anspruch erlischt mit dem Ablauf von drei
Jahren nach seiner Entstehung gegen den in Satz 1 bezeichneten Berechtig-
ten.
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